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Bibliographie

Franz Xaver Bischof/Georg Essen

(Hg.) Theologie, kirchliches Lehr-
amt und öffentliche Meinung. Die
Münchener Gelehrtenversammlung
von 1863 und ihre Folgen (Mün-
chener kirchenhistorische Studien.
NF 4), Stuttgart (Kohlhammer)
2015, 197 S. ISBN 978-3-17-
028949-9

Die Katholische Akademie in Bayern
veranstaltete zum 150-Jahre-Jubiläum
der Münchener Versammlung katholi-
scher Gelehrter von 1863 eine Tagung
vom 16. bis 18. September 2013. Die
Referate auf der «bewusst interdiszip-
linär angelegten Tagung» (d.h. Kir-
chengeschichte, Kirchenrecht und sys-
tematische Theologie) stammen aus-
schliesslich von römisch- katholischen
Theologen; Mitglieder einer profanen
Fakultät wie Neuzeithistoriker o.ä.
oder gar Altkatholiken als Schicksals-

genossen Döllingers fehlen.
Am Anfang des Buchs ist nach ei-

ner Einführung die Rede Döllingers
aus den offiziellen Kongressakten ab-

gedruckt (11-33). Im ersten Beitrag
stellt Franz Xaver ßisc/to/ diese Rede
in ihrem zeitgeschichtlichen Umfeld
dar; sie bilde «die entscheidende Zäsur
im spannungs- und konfliktreichen
Verhältnis von theologischer Wissen-
schaft und kirchlichem Lehramt» (35).
Dabei identifiziert er das «kirchliche
Lehramt» mit den römischen Autoritä-
ten (Papst und Kurie), mit denen die
Neuscholastiker kein spannungs- und
konfliktreiches Verhältnis hatten. In
Döllinger sieht er einen «entschiede-

nen Vertreter des Humboldtschen Bil-
dungs- und Universitätsideals» (36, s.

auch 45). Er beachtet nicht, dass Döl-
linger in Landshut promoviert wurde,
dessen Geist damals von Michael Sai-
1er geprägt war, noch dass die katholi-
sehe Theologie im Barockzeitalter auf
dem «historischen Auge der Theolo-
gie» keineswegs blind war. Bei der

Darstellung der Vorgeschichte der Re-
de Döllingers wird der in J. Friedrichs
Döllingerbiographie (3 Bände, Mün-
chen 1899-1901) ausführlich zitierte
Brief Joh. Bapt. Heinrichs (ebd. 288-
294) übergangen, ebenso wie die hier
dargestellten Bemühungen von Fried-
rieh Michelis und des Wiener Nuntius
de Luca. Das traurige Resümee für
Döllingers Eintreten für die Freiheit
der Wissenschaft lautet, dass der Ver-

söhnungsversuch zwischen den theo-

logischen «Richtungen» gescheitert
sei. Das in Folge einer Intrige ergange-
ne römische Breve «Tuas libenter rieh-
tete sich in seinem Kern gegen die

Möglichkeit der Theologie als Wissen-
schaft überhaupt und sollte sich im
Rückblick als die entscheidende kirch-
liehe Zwangsmassnahme erweisen,
mit der die Methodenvielfalt in der
katholischen Theologie und die ihr seit
dem Mittelalter zukommenden Frei-
räume beschnitten wurden» (47). Das

gemeinsame Abschlussdokument mit
dem Bericht an den Papst, der mit dem

päpstlichen Segen beantwortet wurde,
wird nicht erwähnt.

Die Entstehung dieses Breves be-
leuchtet //«/;ert Wo// im folgenden
Beitrag «Joseph Kleutgen, das Breve
7aas h'èen/er (1863) und die Folgen
für die katholische Theologie». Er fin-
det, dieses Breve «stellt einen gravie-
renden Einschnitt in der Kirchen- und

Theologiegeschichte dar, der an Be-
deutung vielleicht sogar die Dogmati-
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sierung des päpstlichen Jurisdiktions-
primats und der Unfehlbarkeit [...]
übertrifft.» Denn jetzt «wurden Wis-
senschaftler und Gläubige zum absolu-
ten Gehorsam gegenüber allen Äusse-

rungen des Papstes - egal, in welcher
Form er sie auch abgab - allen Dekre-
ten der römischen Kongregationen -
insbesondere des Heiligen Offiziums
und der Indexkongregation - und sogar
entsprechender Lehrmeinungen <recht-

gläubigen römischer Theologen ver-
pflichtet» (49). Aber das gilt natürlich
nur, wenn man sich den Papstdogmen
von 1870 unterwirft. Zuvor, 1863,
brauchte man sich diesem Breve nur
äusserlich zu unterwerfen, wie das die
«deutschen» Theologen taten (s. dazu
den Beitrag von Neuner, 112), und
konnte auf bessere Zeiten hoffen, die

man durch die Beeinflussung der öf-
fentlichen Meinung herbeizuführen
hoffte.

Der Dogmatiker Georg Esse« trägt
anlässlich des Bildes von den «Zwei
Augen der Theologie» einen Traktat
über «Geschichte als Leitkategorie der

Theologie in der Moderne» bei (71-84).
Es folgen von Gunda Werner «Syste-
matisch-theologische Perspektiven auf
einen Grundvollzug von Kirche» unter
der Überschrift «<Wir aber haben alle
Ursachen, Gott zu danken> - das Zu-
einander von öffentlicher Meinung
und universitärer Theologie am Bei-
spiel Ignaz von Döllingers» (85-107).
Werner referiert Arbeiten modemer
römisch-katholischer Theologen und
schliesslich zustimmend die vorsichtige
Stellungnahme von Karl Rahner zur
Rolle der öffentlichen Meinung und
versucht den Begriff der «Öffentlich-
keit» zu klären. Sie stellt mit dem Wis-
senschaftsrat fest, «dass der zentrale

Ort wissenschaftlicher Theologie an
den Universitäten zu verorten ist.»
«Das starke Plädoyer» des Wissen-
schaftsrates sei «von den Argumenten
Döllingers kaum zu unterscheiden»
(104.). Schliesslich wird noch das

praktische Beispiel Döllingers er-
wähnt, der die Geistlichkeit auffordert,
die «Zeichen der Zeit» zu erkennen,
indem sie die sozialen und ökonomi-
sehen Probleme der Gegenwart in der
Öffentlichkeit behandelt (106f.).

Unter dem Titel «[...] das rechtmäs-
sige Eigentum der einen wahren Kir-
che» schreibt Pefer Neuner über «Ein
Jahrhundert eines ökumenischen Mo-
tivs - Von Döllinger 1863 bis f/nhaft's
re^/ntegrario 1964» (109-124). Im
ersten Teil behandelt er «Döllinger als
Polemiker». Für Döllinger sei «das

grundlegende Kriterium für Kirche
[...] deren Apostolizität» (109) und

zwar in «doppelter Zuspitzung»: Ur-
sprungstreue in der Lehre und Sukzes-
sion des bischöflichen Amtes (110).
Doch bei aller Kritik am Protestantis-
mus musste Döllinger erkennen, «dass

die bischöfliche Sukzession allein
nicht vermocht hatte, die katholische
Kirche vor folgenschweren Irrtümern
zu bewahren» (ebd.). So formulierte er
vor der Gelehrtenversammlung 1863

«erstmals ein ökumenisches Pro-

gramm, das allerdings noch recht im
Banne eines deutschen Nationalbe-
wusstseins stand» (ebd.) Hier wäre ein
Hinweis auf die Ortskirchentheologie
angebracht gewesen. Döllinger erklärt
hier, es gibt «auch in der Kirche eine
ausserordentliche Gewalt neben den
ordentlichen Gewalten, und dies ist die
öffentliche Meinung. Durch sie übt die
theologische Wissenschaft die ihr ge-
bührende Macht, welcher in der Länge
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nichts widersteht» (112). Wie Döllin-
ger die öffentliche Meinung beein-
flusst hat, wird hier nicht erörtert. Im-
merhin: «Die Kritik, die der fast 70-jäh-
rige Döllinger am Vatikanischen Kon-
zil übte, folgte den gleichen Kriterien,
die er als junger Theologe gegenüber
dem Protestantismus geäussert hatte»

(ebd.). Neuner urteilt: «Döllinger kriti-
sierte eine Schreckvision, die durch die

Rezeptionsgeschichte der vergangenen
140 Jahre als widerlegt angesehen wer-
den kann.»Wer an die Papstdogmen
von 1870 glaubt, kann so schreiben.
Als Altkatholik weiss man aus der täg-
liehen Erfahrung mit anderen Katholi-
ken, dass die öffentliche Meinung in
der katholischen Kirche die Papstdog-
men nicht rezipiert hat. So konnte Döl-
linger (und mit ihm vor allem die deut-
sehen Altkatholiken) bei aller wissen-
schaftlichen und theologischen Kritik
den römisch-katholischen Teil der Kir-
che in der Praxis anerkennen.

Im zweiten Teil werden die «öku-
menischen Aktivitäten» Döllingers ge-
schildert. Allerdings sah dieser sich
nicht nur mit Orthodoxen und Anglika-
nern verbunden (113), sondern auch
mit der Kirche von Utrecht. Die Vorträ-

ge «Über die Wiedervereinigung der
christlichen Kirchen» vom Frühjahr
1872 hielt Döllinger nicht als Vorsit-
zender der erst auf dem Kölner Kon-

gress im Herbst 1872 errichteten
«Kommission zur Förderung der
christlichen Einheit». Er sprang viel-
mehr ein, als bei einer Vortragsreihe
Reinkens und Loyson nicht recht anka-

men. Döllinger konnte hier mit sieben

Vorträgen einspringen, weil er sich
schon lange mit dem Gedanken der
Union der christlichen Kirchen be-

schäftigt hatte. Neuner erwähnt hier

die «Weltmissionskonferenz in Edin-
burgh, mit der die Geschichte der mo-
dernen ökumenischen Bewegung ihren
Anfang nahm» (114) und übersieht,
dass das altkatholische Engagement
sich vor allem auf «Faith and Order»
richtete. Zwar geht Neuner noch aus-
führlich auf die Bonner Unionskonfe-
renzen ein (115-118), an deren Ende

Döllinger überzeugt war, «dass die kir-
chentrenneden Differenzen überwun-
den und eine Gemeinschaft der betei-
ligten Kirchen möglich sei» (117).
Immerhin wird als späte Folge die
Bonner Vereinbarung einer Interkom-
munion zwischen Anglikanern und
Altkatholiken von 1931 erwähnt. Un-
berücksichtigt bleiben die Besuche der
Bischöfe Reinkens und Herzog bei den

Anglikanern, das Chicago-Lambeth-
Quadrilateral von 1888, die Gründung
der «Revue internationale de Théolo-
gie» auf dem zweiten internationalen
Altkatholikenkongress 1892 in Lu-
zern, die (seit 1911) als «Internationale
kirchliche Zeitschrift» (IKZ) sich der
ökumenischen Bewegung verpflichtet
weiss. Nicht erwähnt wird auch die In-
itiative von Robert Gardiner für eine
Weltkonferenz für «Faith and Order»,
die Bischof Herzog und sein späterer
Nachfolger Adolf Küry bereitwillig
aufgriffen, sodass nach dem Ersten
Weltkrieg der damalige Münchener
Nuntius Eugenio Pacelli (später Papst
Pius XII.) Herzog zu den drei wichtigs-
ten Förderern der ökumenischen Be-

wegung zählte. Im dritten Teil von
Neuners Beitrag wird die «Ökumene
in der römisch-katholischen Kirche»
anhand von päpstlichen Erlassen be-
handelt (119-120); daneben seien in
der Theologie die Theorien «vom Vo-
tum ecclesiae und von den vestigia
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bzw. den elementa ecclesiae» entwi-
ekelt worden (121). Die Stillschwei-
gende Nichtbeachtung des von Pius

IX. 1873 erlassenen Verbots Pius einer
gemeinsamen Benützung von Gottes-
diensträumen durch römische und Alt-
katholiken nach dem Zweiten Welt-
krieg und andere ökumenische Kon-
takte auf Ortsebene werden Übergan-

gen. In einem vierten Abschnitt werden
«Ökumenische Motive und Zielvor-
Stellungen» angesprochen und festge-
stellt: «Faktisch lassen sich bei Döllin-
ger die wichtigsten Modelle von öku-
menischer Gemeinschaft nachweisen»
(122). Im fünften Abschnitt «Döllin-
gers Stellung zu den Juden» wird die

Landtagsrede von 1846 als Gegensatz
zur Akademierede von 1881 aufge-
fasst (123 f.). Dabei wird übersehen,
dass es 1846 um das ging, was heute
als «Raubtierkapitalismus» bezeichnet
wird, während es 1881 um einen weit-
anschaulichen Antisemitismus ging,
der von H. v. Treitschke und A. Stöcker
in Berlin hoffähig gemacht wurde.

Gregor K/apczyn.sLi behandelt un-
ter dem Titel «Historie und Scholastik»
die «Katholische Kirchengeschichte
nach Döllinger» (125-138), wobei das

«nach» sowohl zeitlich (post) als auch
als entsprechend (secundum) aufge-
fasst werden kann. Er meint: «Nur die
<deutsche> Theologie verstand sich für
den Döllinger des Jahres 1863 auf die
Historie.» «Nur sie wusste auch die
Theologie als einen Organismus zu
würdigen, der über einen unvergängli-
chen und unwandelbaren göttlichen
Kern» verfüge (126). Später behauptet
er dann: H. Schrörs schuf «aus genuin
neuscholastischem Geist die Grundla-

ge für die <Constuction> des Christen-
turns aus einer <Idee>, was man bislang

nur von den <Tübingern> sagen zu kön-
nen glaubte - ein von Döllinger her

ganz undenkbarer Gedanke» (134).
Entspricht nicht der «göttliche Kern»
in Döllingers Theologie der «Idee»

von Schrörs? Der Unterschied liegt da-

rin, dass Döllinger mit Tradition und
Quellenforschung die Wirklichkeit er-
forschen wollte, während die Neu-
Scholastik die Wirklichkeit von einem
vorgegebenen Gedankengebäude aus

zu rekonstruieren suchte. Klapczynski
liebt es, die Geschichte von Extrempo-
sitionen her darzustellen, um dann am
Ende sagen zu können: «Und doch ver-
undeutlicht sich das distinkte Schwarz
und Weiss, das Döllinger malte, in der

theologischen Selbstwahrnehmung der
meisten Kirchenhistoriker der Zwi-
schenkonzilszeit und bei genauerer
Betrachtung auch aus heutiger Sicht zu
einer vielfältig abgestuften Wirklich-
keit» (137). Es war doch das Ziel von
Döllingers Rede, gerade die «Verun-
deutlichung» den römischen «Neu-
Scholastikern» nahezubringen, die mit
ihrem «eindeutigen» Wahrheitsver-
ständnis glaubten, jede Abweichung in
Rom denunzieren und verurteilen las-
sen zu müssen. Döllinger predigte To-
leranz und stellte die Folgen der Intole-
ranz dar.

Diese Absicht bestätigt A7ai« Un-
terènrger im ersten Teil seines Aufsat-
zes «Lehramt und Theologie zwischen
den beiden vatikanischen Konzilien»
(139-152) mit den Worten: «Döllingers
Rede war gegen den eifernden Exklu-
sivismus der neuscholastischen Schule

gerichtet» (143). In den beiden folgen-
den Abschnitten «Theologie und Lehr-
amt nach dem I. Vatikanum» (144—146)
und «Die Modernismuskrise als Höhe-
und Wendepunkt» (146-147) schildert
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er die von Döllinger befürchtete Ent-
wicklung bis Pius X., die das Fass zum
Überlaufen brachte, sodass man statt
«auf Verurteilung und restaurative
Überwachung» nun «mehr auf Erzie-
hung und auf allmähliche Reform
durch römische Personalpolitik» setzte

(147). Das erforderte eine Umbildung
der römischen Bildungspolitik, die in
dem Abschnitt «Die Weichenstellun-

gen nach 1914 und die römische Nor-
mierung der theologischen Fächer un-
ter Pius XI.» (147-150) behandelt wird.
Der Aufsatz schliesst mit dem Ab-
schnitt «Zwei Typen von Lehramt: Die
Päpste Pius XII. und Johannes XXIII.»,
in dem geschildert wird, wie der alles

regierende Paternalismus des katholi-
sehen Milieus, den Pius XII. verkör-
perte, durch «Döllingers Prophétie,
dass sich der öffentlichen Meinung
letztlich nichts entziehen könne [...]
die Kirche in den 1950er und 1960er
Jahren immer mehr» eingeholt wurde
(151), bis Johannes XXIII. die «pasto-
rale Not des Seelsorgers» antrieb, «auf
Dialog und eine Pastoral der Barmher-
zigkeit zu setzen» (ebd.). Bei allem
Wandel seien aber «die von Döllinger
scharf konturierten Spannungsverhält-
nisse» zwischen ultramontanem Lehr-
amt und Universitätstheologie geblie-
ben: «Döllingers Rede von 1863 vor
150 Jahren - sie geht uns deshalb auch
heute noch etwas an» (152).

Aus dem Rahmen der bisherigen
Beiträge fällt der letzte Vortrag von
Marrin Re/iak «Wie weit reicht die Un-
fehlbarkeit des kirchlichen Lehramts?»
Er behandelt «Can. 750 § 2 CIC und
die Lehre von den <Katholischen
Wahrheiten>» (153-192) und geht von
der Antwort des katholischen Kate-
chismus aus: «Diese Unfehlbarkeit

reicht so weit wie das Glaubenserbe
der göttlichen Offenbarung». Rehak
zeichnet die Entwicklung des «Glau-
benserbes» von Vatikanum I über Vati-
kanum II bis zur Hinzufügung eines
§ 2 zu can. 750 CIC durch Papst Johan-

nes Paul II. im Jahr 1998 mit dem Motu
proprio «Ad tuendam fidem» nach. In
dem neuen § 2 heisst es, «anzunehmen
und zu bewahren ist auch alles und je-
des [...] was zur unversehrten Bewah-

rung und getreuen Auslegung des

Glaubensgutes erforderlich ist» (155).
Dem Dilemma, dass man damit - wie
in der Auseinandersetzung mit dem
Jansenismus - «die Kirche in die Lage
versetzte, gleichsam Tatsachenent-

Scheidungen in Bezug auf irdische
Sachverhalte zu treffen» (174), ver-
sucht man dadurch zu entgehen, dass

man unter Berufung auf Thomas von
Aquin und Bonaventura zwischen pri-
mären und sekundären Glaubenssätzen
oder «Glaubenswahrheiten» und «Ka-
tholischen Wahrheiten» (171) unter-
scheidet, die zu glauben (credere) oder
festzuhalten (tenere) sind. So rechnet
Rehak die Lehre, «dass die Priester-
weihe Männern vorbehalten sei» (175),
unter die «Katholischen Wahrheiten»
und merkt dazu u.a. an: «Was die Posi-

tionierung des kirchlichen Lehramts in
formeller Hinsicht anbelangt, liesse
sich kritisch bemerken, dass in dieser

(disziplinaren?) Frage zwar eine lo-
gisch notwendige Verbindung mit der

göttlichen Offenbarung behauptet,
aber doch nicht klar gesagt wird, wel-
eher konkrete Glaubenssatz bzw. wel-
che Offenbarungslehre genau nicht
mehr rein bewahrt und getreulich aus-
gelegt werden könnte, wenn man die
kirchliche Lehre vom Vorbehalt des

Weihesakraments für Männer preis-
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gäbe» (175, Anm. 71). Er spricht sich

am Ende dieses Abschnitts mit Josef
Ratzinger dafür aus, «manche Ent-
Scheidung des kirchlichen Lehramts,
die für ihre Zeit vielleicht als essentiell
für die Bewahrung des katholischen
Glaubens galt, in der historischen
Rückschau zu einem pastoral motivier-
ten Klugheitsurteil zu relativieren»
(176). Ein interessantes Beispiel dazu
ist der «Exkurs: zum Problem der Un-
gültigkeit der anglikanischen Weihen»

(179-183). Schlussendlich werden

«Anfragen an die herrschende Doktrin
und Disziplin»verschiedener Theolo-

gen referiert (183-191) und «Zusam-
menfassende Beobachtungen» zu dem

von Johannes Paul II. erlassenen § 2 zu
can 750 CIC gegeben (191-192).

Das Buch behandelt mit grosser
Offenheit einen entscheidenden Schritt
hin zur Exkommunikation der deutsch-

sprachigen Altkatholiken infolge der
Papstdogmen von 1870. Leider werden
fast nur inner-römisch-katholische
Probleme behandelt. Die Vorgeschich-
te, die Johann Friedrich beschreibt (im
dritten Band seiner Döllingerbiogra-
phie, 278-312), wird nicht berührt,
auch nicht das «Theologische Litera-
turblatt», das im Herbst 1865 auf einer
Nachfolgeversammlung der Versamm-

lung von 1863 gegründet wurde (s.
H.E. Kessler, Ein letzter Verständi-
gungsversuch, in: IKZ 69, 1979, 267-
276, hier 268 f.). Ein (kommentiertes)
Teilnehmerverzeichnis wäre interes-
sant. Es fehlt ein Abkürzungsverzeich-
nis, Druckfehler sind stehen geblieben,
Anmerkungsverweise sind nicht abge-
glichen und die Rede Döllingers wird
nicht nach dem Abdruck im Buch, son-
dem nach diversen anderen Ausgaben
zitiert. Trotz dieser Nebensächlichkei-

ten: Das Buch beleuchtet einen wich-
tigen Augenblick in der Geschichte
des Katholizismus, in dem «Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit» oder
auch die «freiheitlich-demokratische
Gmndordnung» unter die Räder ge-
kommen sind.

£Va/d Ke.ss/e/; Leimen D
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Wechsel in der Chefredaktion der IKZ ab 2016

Mit dieser Nummer der IKZ beendet der Unterzeichnete seine Aufgabe
als Chefredaktor der IKZ, die er seit 2001 wahrgenommen hat. Neue
Chefredaktorin ab 2016 ist Prof. Dr. Angela Berlis. Beiträge für die IKZ
und Anfragen in redaktionellen Belangen sind infolgedessen an sie zu
adressieren.

Ihre Dienstadresse lautet:

Prof. Dr. theol. Angela Berlis
Universität Bern
Departement für altkatholische Theologie
Länggassstrasse 51

CH-3011 Bern

£-Ate7: onge/a.her/;s@t/zeo/.M«ihe.cl!

Pro/. Dr. t/rs von Ar.r

IKZ 105 (2015) Seite 341 341



NTERNATIONALE
IRCHLICHE
EITSCHRIFT

NEUE FOLGE

DER REVUE

INTERNATIONALE

DE THÉOLOGIE

bi ss
Bern Interreligious Oecumenical Studies

Dezember 2015

Einladung zur Abonnementsbestellung von /KZ-b/os ab 2016

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die ersten zwei Ausgaben von IKZ-bios (2014 und 2015) wurden den Abonnenten der IKZ unentgeltlich zu-

gestellt. Wie bereits angekündigt, wird dies ab 2016 nicht mehr der Fall sein.

IKZ-bios muss ab sofort eigens abonniert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten:

a) Die jährliche Ausgabe von IKZ-bios kann zusammen mit den vier Quartalheften der IKZ zum Preis von
insgesamt CHF 106.00 (Schweiz) bzw. 112.00 (Ausland) abonniert werden (zuzüglich Portokosten). Das

Heft kostet CHF 30.00.

b) Ohne IKZ-Abonnement kostet eine Ausgabe von IKZ-bios CHF 40.00 (zuzüglich Portokosten).

Derzeit ist Bd. 3 zum Thema /?e//g/ous /Wmor/f/'es and /nferre//g/'ous ffe/af/ons: Soc/a/ and 7"/?eo/og/ca/ Cda/-

/enges in Vorbereitung.

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an: abonnemente@staempfli.com
Geben Sie dabei bitte an, ob Sie bereits Abonnent der IKZ sind.

Wir hoffen auf Ihr Interesse und würden uns freuen, Sie ab 2016 als Abonnent bzw. Abonnentin von IKZ-

bios begrüssen zu dürfen!

Mit freundlichen Grössen
im Namen der Herausgebenden von /KZ-b/'os

Prof. Dr. Angela Berlis
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Invitation for Subscription of /KZ-b/os from 2016 onwards

Dear reader.

The first two volumes of //CZ-b/os (2014 and 2015) were included within the standard subscription of the IKZ

during these years.

As earlier announced, from 2016 onwards, IKZ-bios will not be included anymore.

Volume 3, with the title Re/fg/'ous /W/norif/es and /nfe/re/Zg/'ous ffe/af/'ons: Soc/'a/ and Tbeo/og/ca/ C/7a//enges,
is currently in preparation.

We hope that you are interested to get the IKZ-bios series also in the future.

From 2016 onwards a volume of IKZ-bios will CHF 40.00 (plus postage).
For subscribers of the IKZ, the price will be CHF 30.00 (plus postage).

Please direct your subscription to: abonnemente@staempfli.com
Please indicate if you are a subscriber of IKZ as well.

Yours sincerely
on behalf of the editors

Prof. Dr. Angela Berlis
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